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Die letzte Fiirstzibtissin
_ des Damenstiftes
Séckingen, Maria Anna
von Hornstein-
Goffingen.

Das Ende des Damenstiftes Sackingen

Adelheid Enderle

Vor 200 Jahren wurde das adelige Damen-
stift Sdckingen sakularisiert. Nachdem es
die drohenden Auflésungen durch die Jose-
phinischen Reformen und die ersten Koali-
tionskriege tiberstanden hatte, fiel es nun
den politischen Umwalzungen des begin-
nenden 19. Jahrhunderts zum Opfer.

Der Friedensvertrag von Lunéville leitete
am 9. Februar 1801 einen Prozess ein, der
letztlich zur Aufthebung des iiber tausend
Jahre alten Sackinger Damenstiftes fiihrte.
Artikel 2 des Friedensvertrages forderte die
Abtretung aller linksrheinischen Gebiete an
Frankreich. Dadurch verlor Sackingen seine
wirtschaftliche Grundlage, lag doch der
Hauptbesitz des Stiftes im linksrheinischen
Fricktal mit Grundbesitz und Bodenzinsen
in 28 Gemeinden und Patronatsrechten in
elf Ptarreien. Noch bedeutsamer fiir das Stift
war Artikel 4 des Friedensvertrages, wonach
die deutschen Fiirsten mit den Besitzungen
aufzuhebender geistlicher Fiirstenttimer
und Kloster fiir die verlorenen linksrheini-
schen Gebiete entschéddigt werden sollten.
Dadurch fiel das Stift dem Grosspriorat des
Malteserordens zu. Die Ubernahme wurde
jedoch verhindert durch Herzog Hercules
III. von Modena, dem die Osterreichischen
Vorlande zugesprochen worden waren.
Nach Napoleons Siegen bei Ulm und Auster-
litz beendete der Friede von Pressburg am 26.
Dezember 1805 die jahrhundertelange Herr-
schaft Osterreichs in denVorlanden. Der vor-
derdsterreichische Breisgau, wozu Sackingen
gehorte, wurde dem Kurfiirsten von Baden
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zugesprochen, und die Rheinbundakte vom
12. Juli 1806 sprach dem Grossherzog end-
glltig die Besitzungen und Rechte aller auf-
zuhebenden Kloster in seinem Gebiet zu.
Damit war das Stift Sdckingen direkt dem
Grossherzog von Baden unterstellt.

Bereits in den ersten Wochen des Jahres 1806
beauftragte der Grossherzog den badischen
Landvogt von Rétteln, Freiherr von Kalm, mit
der Untersuchung der Verhiltnisse zur Inbe-
sitznahme des Stiftes und der Verpflichtung
der Beamten. Am 25. Februar 1806 erschien
von Kalm bei der Fiirstabtissin Maria Anna



von Hornstein-Goffingen und erklarte ihr,
dass das Stift in seinem bisherigen Bestand
nun aufgehoben sei und die Stiftsbeamten
jetzt fiir Baden in Pflicht genommen werden
miissten. Bei der Abtissin befanden sich der
Freiherr Hermann von Landenberg, ein elsas-
sischer Emigrant, der sich in Sackingen nie-
dergelassen hatte und jetzt der Abtissin als
Berater diente, ferner der stiftische Oberamt-
mann Wieland und die beiden Stiftsdamen
von Riedheim und von Reichenstein. In deren
Gegenwart antwortete die Abtissin dem
badischen Kommissar, dass sie den Kurfiir-
sten von Baden als neuen Landesherrn aner-
kenne, doch sie erwarte, dass die neue Lan-
desherrschaft Massnahmen ergreifen werde,
um die dusserst bedrangten wirtschaftlichen
Verhiltnisse des Stiftes zu beheben. Freiherr
von Kalm erklérte, dass die bisherige Verwal-
tung des Stifts bis auf weiteres fortgesetzt
werden solle, jedoch diirften keine Neuerun-
gen und Vermogensanderungen mehr vorge-
nommen werden. Er liess sich sodann noch
die Unterlagen iiber die Vermogensverhalt-
nisse, liber den Kassenbestand und die Aktiv-
und Passivkapitalien vorlegen, versiegelte das
Archiv, liess die stiftischen Beamten in den
badischen Dienst verpflichten und reiste ab.

Das Stift war zwar in den Besitz des Kurfiir-
sten von Baden tibergegangen, doch iiber
seinen weiteren Bestand und das Schicksal
seiner Insassen war damit noch nichts ent-
schieden. Erst die Rheinbundakte vom 12.
Juni 1806, wonach dem Kurfiirsten von
Baden die Besitzungen und Rechte der auf-
zuhebenden Stifte und Kloster in seinem
Gebiet zugesprochen wurden, unterstellten
das Stift vollstindig der Verfiigungsgewalt
des Grossherzogs. Zur Abwicklung der An-
gelegenheit wurde in Karlsruhe eine «Orga-
nisationskommission in Klostersachen» be-
stellt, deren Prasident, der Geheime Refe-
rendar von Maler, mit besonderenVollmach-
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ten ausgestattet war. Von Maler nahm in
Sackingen am 16. September 1806 seine
Tatigkeit auf und arbeitete sehr genau und
rasch. Das Ergebnis seiner Untersuchung,
die sich eingehend mit sdmtlichen Verhalt-
nissen des Stiftes befassten, legte er in einem
iber 60 Seiten umfassenden Protokoll nie-
der, das er bereits am 23. September an die
grossherzogliche Regierung absandte. Von
Maler bemerkte im Begleitschreiben an den
Grossherzog: [...] die sdmtlichen Stiftsdamen
erwarten mit groflem Vertrauen auf die Grofimut
Eurer Kéniglichen Hoheit und mit Sehnsucht
die Bestimmung ihres kiinftigen Schicksals.
Noch am gleichen Tag fiel in Karlsruhe der
endgtiltige Entscheid {iber das Schicksal des
Stiftes: [...] durch grofiherzogliche Resolution
vom 23. September 1806 wird angesichts der auf
dem badischen Staat liegenden Schuldenlast das
Damenstift Sickingen zum Besten des grofher-
zoglichen Arars aufgehoben.

Zwar hatte die breisgauische Ritterschaft
vorher noch ein Gesuch an den Grossher-
zog eingereicht mit der Bitte, das Stift
Séackingen fiir den Landadel zu erhalten,
doch das Gesuch wurde abgelehnt.
Nachdem nun der endgiiltige Beschluss zur
Aufhebung des Stiftes gefallen war, ging von
Maler an die Liquidation. Zu dieser Zeit be-
fanden sich neben der Fiirstabtissin Maria
Anna von Hornstein-Goffingen und ihrer
Stellvertreterin Flirstin Johanna von Oettin-
gen-Spielberg noch sieben Damen im Stift.
Es waren dies Maria Antonia von Ulm, Clau-
dia von Reichenstein, Sophia von Riedheim,
Antonia von Bodmann-Moggingen, Maria
Anna von Hornstein-Binningen, Maximilia-
ne von Eyb und Karolina von Miinster. Aus-
serdem wohnten im Stift noch zwei Domi-
zellarinnen, Johanna Reichlin von Meldegg
und Maria Antonia Freiin von Schoénau-
Wehr, die beim Tod einer Stiftsdame automa-
tisch in deren Pfriinde nachriicken sollten.



Das Absteigegebaude
in Séckingen, in dem
die Stiftsdamen bis
1806 wohnten.

Alle diese Stiftsdamen wurden mit einer
Pension abgefunden und entlassen. Der
Fiirstébtissin genehmigte der Grossherzog
eine Jahrespension tiber 4400 Gulden, der
Koadjutorin 3000 Gulden und den Stifts-
damen je 660 Gulden. Die Domizellarinnen
erhielten 150 beziehungsweise 100 Gulden.
Daraufhin zogen sechs Stiftdamen zurtick in
ihr Elternhaus und drei verheirateten sich.
In Sackingen verblieben die Stiftsdame So-
phia von Riedheim und die Fiirstabtissin
Maria Anna von Hornstein, die auf ihren ei-
genen Wunsch ihre bisherigen Gemaécher
im Abteigebdude als freie Wohnung behal-
ten durfte. Ihre Lebensunterhaltskosten
hatte sie jedoch selbst zu tragen. Auch das
Dienst- und Hauspersonal, wie zum Bei-
spiel die Kammerjungfern, die Stiftsdiener,
die Kdchin, der Gartner, der Stiftskiifer oder
der Portier wurden mit einer Abfindung ent-
lassen.

Die Okonomie und der Haushalt wurden
versteigert und aufgelost, der Kirchen-
schatz, die Pretiosen, das Archiv und der
Wein nach Karlsruhe gebracht. Das rechts-
rheinische Stiftsvermdgen, wie Kapitalien,
die Gerichtsbarkeiten, Grundherrschaften,
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Lehenshoheiten, Zinsen, Zehnten, Gebau-
lichkeiten und die 13 auf badischem Gebiet
liegenden Pfarreien gingen ebenfalls an den
Grossherzog tiber. Das wichtigste Lehen
war das Grossmeieramt, das als Erblehen an
die Familie von Schénau vergeben war. Die-
ses verblieb als grossherzoglich-badisches
Lehen im Besitz der Freiherrn von Schonau.
Die Auflésung des Stifts war im Wesentli-
chen bis Ende des Jahres 1806 abgeschlos-
sen. Wahrend die badischen Beamten nun
ins grosse Abteigebdude einzogen, wurden
die kleineren Klostergebaude, wie die Hau-
ser um den Alten Hof, verkauft und gingen
somit in Privatbesitz tiber.

Damit war das Stift aufgelst und in Sackin-
gen eine Institution erloschen, die {iber tau-
send Jahre die Geschichte der Landschaft
am Hochrhein gepriagt und mitgestaltet
hatte. Als Zentrum einer einst weitrdumigen
Klosterherrschaft hatte das Stift Sackingen
einen politisch, kulturell und wirtschaftlich
massgebenden Einfluss ausgetibt. Davon
kiinden rechts- und linksrheinisch bis heute
viele Zeugnisse, wie zum Beispiel Stifts-
muhlen, Amtshauser, Kellerhofe, Zehnt-
scheuern und Kirchen. Als architektoni-
sches Denkmal weist noch das Sankt
Fridolinsmiinster in seiner Monumentalitat
und seiner Ausstattung auf die einstige Be-
deutung dieser Frauenabtei, und mit dem
Vermdchtnis des alljahrlichen Fridolinsfe-
stes schuf das Stift ein geistiges Erbe, das
heute noch die Menschen rechts und links
des Rheins tiber die politischen Grenzen
hinweg verbindet.

Quellen:

Fridolin Jehle, Adelheid Enderle-Jehle, Die Geschichte
des Stiftes Sackingen, Verlag Sauerldnder, Aarau 1993.
Autorenteam, Nachbarn am Hochrhein, Eine Landes-
kunde der Region zwischen Jura und Schwarzwald hsg.
Von der Fricktalisch-Badischen Vereinigung fiir Heimat-
kunde 2002 (S. 223 ff).



14



	Das Ende des Damenstiftes Säckingen

